
Wegleitung für die Wahl des basellandschaftlichen Mitgliedes des
Ständerates

1. Das Mitglied des Ständerates wird nach dem Majorzsystem gewählt.

2. Es kann nur mit dem nebenstehenden amtlichen Wahlzettel gewählt werden. Dieser ist
von der Wegleitung abzutrennen.

3. Wählbar sind alle Stimmberechtigten.

4. Der Wahlzettel ist handschriftlich auszufüllen.

5. Der Name darf nur einmal geschrieben werden. Unlesbare Namen sind ungültig.

6. Im Wahlbüro geben Sie den Stimmrechtsausweis ab, lassen den Wahlzettel kennzeichnen
und legen ihn in die Urne.

7. Bei brieflicher Stimmabgabe bitte unbedingt die Anweisungen auf dem Stimmrechts-
Couvert (Stimmrechtsausweis) beachten (eigenhändige Unterschrift auf dem Stimmrechts-
Couvert (Stimmrechtsausweis), Abgabetermin usw.)!
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